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Scheidung aber freilich nicht erzielte1. Eine solche ist 
hingegen in der Behandlung der genuesischen Petitionen- 
serie2, dem zweiten hier zu nennenden Aktenstücke, er- 
sichtlich, wo die andeutenden Randzeichen des Erledigungs- 
blattes Artikel, welche im Wesen oder nur gewisser Teile 
und Wendungen wegen zu verwerfen waren, auseinander- 
halten. Und wie gerade diese Niederschrift eines Gesandten- 
gutachtens überdies Einblick in den Gang der Erledigung 
des ganzen Memorandums gewährt3, so scheint auch in 
jenem Konzepte über die Rechtsansprüche des Kardinals 
Lucas Fiesco ein Korrekturvermerk des Kammernotars 
Bernard auf derartige, sonst sich unserer Beobachtung 
entziehende Vorgänge, vielleicht auf verschiedene Stadien 
der Entscheidung, zu weisen4.

1) ‘Non’ steht bei Punkten, welche ganz abgelehnt wurden, also 
bei 2, 3, 7 (bei 2 und 3 ist eine neue, nicht beanspruchte, Bestimmung, 
die Geltung nur für freiwillige Gerichtsbarkeit, zugestanden). ‘Sic’ be- 
zeichnet die gewährten Artikel 1, 4, 8 (letzteren jedoch mit angegebener 
Einschränkung). Zu Artikel 5, 6 ist ‘sic’ mit einem ausdrücklichen ‘ex- 
tinctum est’ wieder getilgt worden. Es lässt sich dies in der Tat so
deuten, dass man hier, wo einzelne Wendungen im kaiserlichen Interesse 
verworfen wurden, mit dem allgemeinen Vermerk nichts anzufangen
wusste. 2) Mitt. d. Inst. XXVII, 621, Beilage V. 3) Vgl. ebda. 
XXVIII, 147, n. 2. 4) ‘Discorda(n)t iudic(es)’ ist wohl nachträglicher
Vermerk und bezieht sich auf die Erledigung, nicht auf eine Korrektur 
im Texte. Vgl. übrigens den Wortlaut dieses Artikels in den uns be- 
kannten Privilegien für die Grafen von Lavagna: Federico Federici, Della 
famiglia Fiesca. 5) Staatsarchiv Turin, Diplomi imperiali, Mazzo 3 
n. 23 (Due registri degli ordini e providenze date da Enrico VII. all’
occasione che si portà in diverse cittä della Lombardia) letztes Blatt.
6) St.-Archiv Turin, Repubblica di Genova Mazzo 1 n. 4. 7) Im
folgenden Abdruck ist typographisch ein Bild des Originals zu geben ver- 
sucht worden: Die verschiedenen Bände sind durch verschiedene Druck- 
arten auseinander gehalten (der gesperrte Druck bedeutet die Hand des 
Kammernotars Bernard v. Mercato). Petitdruck will überdies die Er-

Wir geben nunmehr den verbesserten Abdruck des 
einen von Dönniges völlig missverstandenen Dokumentes5 
und stellen es zur Veranschaulichung des Gesagten einer 
Probe aus dem Erledigungsblatte des andern6 gegenüber.

I.
Erledigungskonzept über Ansprüche des Kardinaldiakons 

Lucas Fiesco7.
[De privilegiis cardinalis de Flisco].

Extat privillegiuma regis Guilelmi concessum domino 
Nicolao <de F.> comiti Lavanie.

a) So im Or.


